
Am Neuen Markt 8
Tel.: (0 63 71) 592 - 330
Fax.: (0 63 71) 592 - 333

         E-Mail: Info@Stadtwerke-Ramstein.de

Antrag zur Erdgasförderung 2026
Bitte den Förderantrag vollständig und gut lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen.
Gefördert wird:

- die Umstellung von Heizungsanlagen eines anderen Energieträgers auf Erdgas
- die Modernisierung Ihrer mindestens 15 Jahre alten Erdgas-Heizungsanlage durch

den Einbau von umweltschonenden Gas-Brennwertgeräten
- die solare Warmwasserbereitung (auch bei späterem Einbau)

Vorname, Name, Firma E-Mail-Adresse

PLZ, Ort Straße, Hausnummer Telefon (für evtl. Rückfragen)
Gebäudeadresse (falls abweichend von Antragsteller-Adresse)

PLZ, Ort Straße, Hausnummer

Bankverbindung

Angaben zur Alt-Anlage
Gebäudetyp/

Förderung von
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Gebäude-Baujahr
Wärmeerzeuger-
Baujahr

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der internen Datenverarbeitung von den
Stadtwerken Ramstein-Miesenbach GmbH elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Die Stadtwerke Ramstein-
Miesenbach GmbH gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten entsprechend der in der Datenschutzerklärung
genannten Bestimmungen behandelt werden. Die Daten werden nicht weitergegeben. Die Einwilligungserklärung ist
freiwillig und kann jederzeit durch Versenden einer E-Mail an KSK@Stadtwerke-Ramstein.de oder schriftlich per Post
widerrufen werden.

Die Bedingungen des Förderprogramms erkenne/n ich/wir an.

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

Vermerk des Energieversorgers (wird vom Energieversorger ausgefüllt)

Der Förderantrag wird         bewilligt /  nicht bewilligt  Belege weitergeleitet

(0 63 71) 5 92-3 30

Mitarbeiter-Name

Ramstein-Miesenbach,

Telefon

Ort, Datum Unterschrift Stadtwerke

Energieträger
Heizöl
Gas / Flüssiggas
Strom
Festbrennstoffe

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach
Umstellung/BWT Solaranlage

Etagenwohnung 400 €

Ein-/Zweifamilienhaus 500 € 200 €
Mehrfamilienhaus
3-5 Wohneinheiten 600 € 300 €

Mehrfamilienhaus
6-11 Wohneinheiten 800 € 400 €

Mehrfamilienhaus
≥ 12 Wohneinheiten 1.000 € 500 €

NEUBAU unabhängig von
der Größe - pauschal 500 € 200 €

Das Schornsteinfeger-Messprotokoll der bestehenden Anlage, sofern anlagentechnisch vorgeschrieben, muss dem
Förderantrag beigefügt sein. Weitere Fördervoraussetzung ist der Abschluss eines Gasliefervertrages mit uns und dessen
Fortführung für mindestens 5 Jahre. Wird das Lieferverhältnis vorzeitig beendet ist der Zuschuss zeitanteilig zurückzuzahlen. Der
Förderanspruch besteht max. 6 Monate nach Bewilligung, längstens jedoch bis zum 31.12.2026. In jedem Fall muss bis
zum 31.12.2026 der Gasbezug aufgenommen und die Inbetriebnahme der neuen Anlage, ggf. einschl. Solaranlage, erfolgt sein.
Die Anzahl der zu fördernden Anlagen ist begrenzt. Zur Feststellung und Überweisung der Fördergelder sind die Rech-
nungsunterlagen des Installationsbetriebes bis spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme des neuen Wärmeerzeugers, ggf.
einschließlich Solaranlage bei uns einzureichen.

Antragsteller

betreffende
Gas-Zählernummer

Lehwald Maren
Rechteck
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